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4.  Bundesvertrag

Mit dem Fall Napoleons brachen die alten Gegensätze wieder auf. Jene
Kantone, die schon im Ancien Regime bestanden hatten und seither Teile

ihrer Gebiete verloren hatten, verweigerten zuerst erfolglos die Aner-
kennung der neu entstandenen Kantone. Dannforderten sie erfolgreich
Entschädigungen,die teils aus den Gebieten des aufgelösten Bistums Ba-

sel, teils in Geld geleistet wurden und setzen im Bundesvertrag 1815
grösste kantonale Freiheit und eine schwach ausgebaute Zentralgewalt
durch. In den Kantonen selbst gelang es zumeist, die Macht der alten

Führungsschichten zumindest de facto wiederherzustellen.

Der Bundesvertrag vom 7. August 1815 organisierte die Eidgenos-

senschaft nach vorherrschendertraditioneller Lehre als Staatsbund sou-
veräner Kantone.' Sein primäres Ziel war die Sicherstellung der inneren

und äusseren Sicherheit, er war daher vor allem eine Verteidigungsalli-
anz.? Bei genauer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass die Verbindung

dichter war: Dies erkennt man besonders gut an den Aussenbeziehun-

gen, der Gewährleistung der Kantonsverfassungen, der Regelung von
Streitigkeiten zwischen den Kantonen und der Beständigkeit der Ver-
bindung unter ihnen. Auch der Bundesvertrag enthielt keine Ände-
rungsklauseln.

Der Bund war wichtigster Akteur der Aussenbeziehungen. Schon
1813 betrachteten die Grossmächte die Eidgenossenschaft, nicht aber die

Kantone, als ihren primären Ansprechpartner, und forderten nach-
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